
 
 

Betreuungsvereinbarung für Dissertationen an der   

                                       Fakultät der Karl-Franzens Universität Graz 

 
 

 
 
 
Für das Vorhaben vereinbaren nachfolgende Personen ein Betreuungsverhältnis:  
 
 
 

Erstbetreuer/in:  
 

 
 
 

Studierende/r:  
 

 
 
 

Matrikelnummer:  
 

 

Studium und Studienkennzahl:  
 

 
B  

eMail u. Tel.-Nr.:  
 

 

 
 

(Arbeits-)Titel/Thema der Dissertation:  
 
 
 

 
 

Inhalt der betreuten Dissertation in kurzen Stichworten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Eingangsvermerk Dekanat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Mit dieser Betreuungsvereinbarung verpflichtet sich der/die Erstbetreuer/in:   
 

 gemeinsam eine Zeitplanung bis zum Abschluss der Dissertation vorzunehmen. 

 dem/der Studierenden für mindestens zwei Betreuungsgespräche pro Semester zur 
Verfügung zu stehen.  

 den/die Studierende/n bei der Modifikation des Konzepts zu unterstützen, sofern sich 
im Verlauf des Arbeitprozesses herausstellt, dass das am Beginn vereinbarte Vorha-
ben nicht realisierbar ist. 

 den/die Studierende/n zu motivieren, die Dissertation öffentlich zu präsentieren bzw. 
ihm oder ihr entsprechende Informationen über Konferenzen oder Tagungen 
zukommen zu lassen sowie Kontakte zu facheinschlägigen Wissenschaftskol-
leg/inn/en zu ermöglichen.   

 Studierenden beim Publizieren der Dissertation oder einem Teil der Dissertation etwa 
in Form eines Empfehlungsschreibens oder hinsichtlich der Verlagssuche behilflich zu 
sein.  

 
 
 

Mit dieser Betreuungsvereinbarung verpflichtet sich der/die betreute Studierende: 
 

 bis etwa                       20      die Fertigstellung der Dissertation anzustreben.  

 Besprechungstermine mit dem/der Betreuer/in wahrzunehmen.  

 dem/der Betreuer/in im Rahmen der Betreuungsgespräche über den Fortschritt der 
Dissertation, insbesondere auch über Verzögerungen oder Unterbrechungen zu 
berichten. 

 den/die Betreuer/in über ein Zurücklegen des Themas zu informieren.  

 sich beim Verfassen der Dissertation laut § 27 Abs. 8 der Studienrechtlichen 
Bestimmungen der Satzung an die Richtlinien guter wissenschaftlicher Praxis zu 
halten.   

 die Dissertation (bzw. die Arbeit daran) in geeigneter Form (auf einer Konferenz, im 
Dissertant/inn/enseminar, im Fachbereich, ...) zu präsentieren.  

 
 

Auflösung der Betreuungsvereinbarung 
 
Bis zur Einreichung der Dissertation ist es jederzeit möglich, die Betreuungsvereinbarung in beider-
seitigem Einverständnis aufzulösen. Bei schwerwiegenden Verletzungen der in der Betreuungs-
vereinbarung festgelegten Pflichten kann der/die Studiendirektor/in bzw. der/die zuständige 
Studiendekan/in kontaktiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift Erstbetreuer/in  
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift Studierende/r 
 

 Datum, Unterschrift Studiendekan/in 
 
 
 

 



 

Betreuungsvereinbarung für ein Dissertationsvorhaben  
an der Karl-Franzens-Universität Graz  
 
 
Als Instrument der Qualitätssicherung in Studium und Lehre werden mit der Betreuungsvereinbarung 
für alle Fakultäten geltende Mindest-bzw. Minimalstandards für die Qualität und die 
Betreuungsleistung bei einer Dissertation gesetzt. Den rechtlichen Rahmen gibt § 27 des 
Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen vor. Die Bestimmungen, insbesondere die sich daraus 
ergebenden Ansprüche des/der Studierenden an die Universität oder deren Mitglieder, gelten 
vorbehaltlich einer gültigen Zulassung des/der Studierenden.  
 
Mit der Vereinbarung werden gegenseitige Verpflichtungen und Ansprüche für Studierende und 
Betreuende explizit gemacht. Damit sind mehrere Vorteile verknüpft:  
 
Der Arbeitsprozess wird transparenter und erleichtert eine entsprechende Betreuung. Der Fortschritt 
der Dissertation kann besser unterstützt werden. Zudem kann klargestellt werden, dass das 
Dissertationsvorhaben ernsthaft betrieben wird. Betreuende werden regelmäßig über den Fortschritt 
der Dissertation informiert und können so ihre Betreuungsleistung leichter steuern und einteilen. 
Vormals mündlich getroffene Vereinbarungen werden nun dokumentiert und können Argumente für 
Entscheidungen bei der Notenvergabe liefern.  
 
Studierende haben bei der Umsetzung ihres Dissertationsvorhabens Anspruch auf Betreuung. Die 
Betreuung umfasst zumindest zwei Gespräche pro Semester mit dem/der Betreuer/in der Dissertation 
sowie Rückmeldung zur abgeschlossenen Dissertation in Form eines Gutachtens. Vor Einreichen der 
Arbeit bekommen die Studierenden die Möglichkeit, die Dissertation mit dem/der Betreuer/in zu 
besprechen. Mit ihrer Unterschrift gehen Studierende die Verpflichtung ein, sich gemäß der guten 
wissenschaftlichen Praxis an Kriterien für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten zu halten, den 
Kontakt zum/r Betreuer/in aufrecht zu erhalten und regelmäßig vom Fortschritt der Dissertation zu 
berichten. Sollte der/die Studierende das Dissertationsvorhaben unterbrechen, ist dies dem/der 
Betreuer/in mitzuteilen. Der/Die Studierende hat der/dem Betreuer/in ein Zurücklegen des Themas zu 
melden.  
 
Betreuende (Erstbetreuer/in) haben durch diese Vereinbarung den Anspruch, in regelmäßigen 
Abständen über den Fortschritt der Arbeit informiert zu werden. Die Betreuungsleistung sollte mit einer 
gemeinsamen Terminplanung beginnen und in der Folge bei Bedarf des/der Studierenden zumindest 
zwei Gespräche über die Dissertation umfassen. 
 
Zu den Pflichten des/der Betreuer/in gehört die stichwortartige Dokumentation der erfolgten 
Gespräche. Der/die Zweitbetreuer/in muss nicht von Beginn an feststehen. Er/Sie sollte dem/der 
betreuten Studierenden während des Dissertationsprozesses jedoch zumindest für ein Gespräch über 
die Dissertation wie auch für ein Gespräch am Ende der Dissertation zur Verfügung zu stehen.  
 
Die Betreuungsvereinbarung besteht aus zwei Dokumenten, die individuell anzupassen sind.  
 
 
1. Betreuungsvereinbarung  
Diese ergeht an:  

 den/die zuständige/n Studiendekan/in bzw. an das zuständige Dekanat,  

 in zweiter Ausfertigung an den/die Studierende/n,  

 in dritter Ausfertigung an den/die Betreuer/in.  
 
 
2. Dokumentation der Betreuung  
Dieser Teil wird von dem/der Betreuer/in dokumentiert. Das Original verbleibt bei dem/der Betreuer/in, 
der/die Studierende erhält eine Kopie. Er/sie soll darauf die Besprechungstermine und die 
Gesprächsgegenstände in Stichworten festhalten.  
Das Dokument soll nach einem erfolgten Gespräch von beiden Seiten unterschrieben werden. 
 



 

 
Dokumentation der Betreuung einer Dissertation an der  

                                         Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz 

 
(ist in Stichworten von dem/der Betreuer/in zu dokumentieren) 

 
 

 

Erstbetreuer/in:  
 

 

Zweitbetreuer/in 

:  

 

 

Studierende/r:  
 

 

 
 

 
Termin 

 
Gesprächsgegenstand in Stichworten  
 

Unterschrift 
Betreuer/in 
 

Unterschrift 
Studierende/r 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

                                                 
 Diese/r muss nicht von Beginn an feststehen, sollte aber bei fortschreitender Arbeit in den Betreuungsprozess mitein-

gebunden werden. 


